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Bericht und Antrag Grosser Gemeinderat 
6. Sitzung vom 02.12.2021 
 
 

 
1.391 Interpellationen / Einfache Anfragen / Postulate / Motionen 

 

LNR 7817 
 

Postulat Andreas Brunner, SVP; Organisationsform Zukunftsfo-
rum überdenken und Alternative suchen; Behandlung 

 

TNR 7 

 
 
Zuständig für das Geschäft: Manfred Waibel; Gemeindepräsident 
Ansprechpartner Verwaltung: Olivier Gerig; Gemeindeschreiber 
 
Bericht 

An der Sitzung des Grossen Gemeinderats vom 19.08.2021 wurde das Postulat Andreas Brunner, SVP; «Orga-
nisationsform Zukunftsforum überdenken und Alternative suchen» mit dem folgenden Wortlaut eingereicht: 

 
 
Stellungnahme des Gemeinderats 
Der Gemeinderat erkennt den Handlungsbedarf und ist bereit, das Format des Zukunftsforums zusammen mit 
dem Büro GGR zu überdenken und dem Parlament eine Alternative vorzulegen. Er beantragt dem Parlament, 
den Vorstoss erheblich zu erklären. 
 
 
Finanzielles 

Das Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen.  
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Finanzkommission 

-- 
 
 
Weitere Kommissionen 

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Emp-
fehlung ab: 
-- 
 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 30 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 25 

Finanzkompetenz --- --- 

Verfahren GO GGR Art. 27 

 
 
Antrag 

1. Das Postulat wird erheblich erklärt. 

 
 
Eintretensdebatte 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Eintreten 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
 
Detailberatung 

Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 
 
Der Grosse Gemeinderat fasst folgenden 
 
Beschluss 

1. Wird vom zuständigen Sekretariat nach der Sitzung ausgefüllt. 

 
 
Eröffnung 

1. Präsidialabteilung, Sekretariat GGR (zum Vollzug: Nachführen Register «Parlament») 

2. Präsidialabteilung, GS (zum Vollzug) 

3. Büro GGR (zur Kenntnis) 

 
 
Beilagen 

-- 
 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 10. Januar 2022, in Kraft. 


